Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz

Stabstelle Demographischer Wandel

Wettbewerbsgrundsätze: Förderwettbewerb „Ideen für Generationen“

Allgemeine Informationen

Das Saarland fördert innovative Projekte und Maßnahmen innerhalb der Landesgrenzen, die dazu beitragen, den Demographischen Wandel positiv zu gestalten. Gebietskörperschaften, Unternehmen, Organisationen und Vereine sind aufgerufen, zu Fragen der demographischen Entwicklung enger zusammenzuarbeiten und frühzeitig zukunftsfähige sowie finanziell nachhaltige Strukturen aufzubauen.

Antragsberechtigt sind:

· kommunale Gebietskörperschaften 

· kommunale Zweckverbände
· Körperschaften des öffentlichen Rechts 

· staatlich anerkannte Religionsgemeinschaften 

· Vereine 
· Verbände 

· Unternehmen

Gegenstand der Förderung sind insbesondere folgende Projekte und Maßnahmen:

· Erarbeitung, Vertiefung und Anpassung von konzeptionellen Strategien und Szenarien zur Bewältigung der Folgen des Demographischen Wandels 

· Projekte des ehrenamtlichen Engagements, der Netzwerkarbeit und des Informationsaustausches lokaler und regionaler Akteure

· Erarbeitung konzeptioneller Grundlagen für den Aufbau generationsübergreifender oder multifunktionaler Nutzungs- und Organisationsformen 

· Durchführung von Innovationswettbewerben zur Neuorganisation der Daseinsvorsorge 

· Erarbeitung konzeptioneller Grundlagen und Projekte, die dem Aufbau mobiler Grundversorgung dienen 

· Forschungs-, Moderations- und Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen innovativer Konzepte für die Anpassung an die demographische Entwicklung 

· Pilotprojekte zur arbeitsteiligen Wahrnehmung öffentlicher Dienstleistungen in interkommunaler Zusammenarbeit 

· Maßnahmen der Eingliederung kultureller Minderheiten

Die Projekte und Maßnahmen sollen im Zusammenhang mit dem Demographischen Wandel Bezüge zum Gesundheitswesen, dem Verbraucherschutz bzw. der Arbeits- und Wirtschaftswelt aufweisen.

Ablauf des Verfahrens
· Interessenbekundung durch potenzielle Maßnahmen- und Projektträger (bis zum 2. August 2010)
· Auswahl derjenigen zehn potenziellen Maßnahmen- und Projektträger, die zur Abgabe einer detaillierten Maßnahmenplanung aufgefordert werden. Diese Maßnahmenplanung wird durch das MGuV bis zu einer Höhe von jeweils 15.000 EUR unterstützt (Anfang September 2010).

· Zwischenbericht im Oktober: Die zehn Maßnahmen- und Projektträger präsentieren ihre bisherigen Ergebnisse vor der Jury. 
· Die endgültige Maßnahmenplanung wird bis zum 15.12. 2010 dem Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz übergeben. 

· Zu Beginn 2011 erfolgt die Auswahl von drei der erarbeiteten Maßnahmen, deren Umsetzung in 2011 dann durch das Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz mit bis zu 50.000 Euro gefördert werden. 
Die Auswahl der Maßnahmen und Projekte erfolgt durch eine fachkundige Jury und ist endgültig. Es besteht kein Rechtanspruch auf eine Förderung.
Zuwendungsart und -höhe

Die Zuwendung in der Durchführungsphase (nicht der Antragsphase) wird seitens des Ministeriums für Gesundheit und Verbraucherschutz als Projektförderung grundsätzlich im Wege der Fehlbedarfsfinanzierung gemäß den Regelungen § 23 und § 44 der Landeshaushaltsordnung gewährt. Der zweckgebundene Zuschuss kann in der Regel bis zu 70 v. Hundert der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen. 

Voraussetzungen für den Erhalt der Förderung sind unter anderem
Die Maßnahmen und Projekte müssen innovativ und modellhaft sein.
Die Maßnahmen und Projekte dürfen grundsätzlich nicht über andere Förderprogramme förderfähig sein. 

Es muss ein Eigenanteil von mindestens 30 v. Hundert erbracht werden. 

Die Maßnahmen und Projekte dürfen noch nicht begonnen haben. 

Zuständige Stelle

Antrags- und Bewilligungsstelle ist das Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz des Saarlandes. Der Antrag ist unter Verwendung der entsprechenden Antragsformulare beim Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz schriftlich einzureichen. 

Antragsunterlagen

Bei der Interessenbekundung sind folgende Unterlagen vorzulegen:

· das ausgefüllte Formblatt zur Interessenbekundung
· eine Maßnahmen- und Projektskizze im Umfang von maximal drei Seiten und einem Anhang von maximal zehn Seiten
Darüber hinaus sind dem Antrag in Phase II (detaillierte Anträge) folgende Unterlagen beizufügen:

· eine ausführliche Maßnahmenbeschreibung (nicht mehr als 100 Seiten) mit Anhang (maximal 30 Seiten)
· ausgefüllte Formblätter

· Finanzierungskonzept

· bei interkommunalen Vorhaben von kommunalen Gebietskörperschaften eine entsprechende Kooperationsvereinbarung der beteiligten Kommunen, oder bei interkommunalen Vorhaben von kommunalen bzw. Zweckverbänden entsprechende Beschlüsse der Verbandsversammlung 

· bei beantragten Zuwendungen durch Kommunen und kommunale Zweckverbände für investive Maßnahmen mit einem Eigenmittelanteil von mehr als 25.600 Euro die positive gemeindewirtschaftliche Stellungnahme der Rechtsaufsichtsbehörde

Die Antragsunterlagen sind unter www.demographie.saarland.de herunterzuladen und unterschrieben bis zum 2.8.2010 an folgende Adresse zu senden:
Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz

Stabstelle Demographischer Wandel

Ursulinenstraße 8-16

66111 Saarbrücken

